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Gütegemeinschaft
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40591 Düsseldorf
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Die vorliegenden Güte- und Prüfbestimmungen sind von RAL Deutsches Institut für
Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. im Rahmen der Grundsätze für Gütezeichen in
einem Anerkennungsverfahren mit den betroffenen Fach- und Verkehrskreisen gemein-
sam erarbeitet worden. Im ersten Halbjahr 2019 erfolgte eine vollständige Überarbei-
tung der Güte- und Prüfbestimmungen.

Bonn, im Juni 2019

RAL DEUTSCHES INSTITUT
FÜR GÜTESICHERUNG

UND KENNZEICHNUNG E. V.
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Güte- und Prüfbestimmungen

Allgemeine und Besondere Güte- und Prüfbestimmungen
Kompetenz richtig Essen

1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen legen
die allgemeinen Grundsätze für Inhalt und Umfang der
Überwachungsmaßnahmen für die Speisenversorgung in
der Gemeinschaftsverpflegung fest.

Im Rahmen von Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen
werden von der Gütegemeinschaft Ernährungs-Kompe-
tenz (nachfolgend kurz GEK e.V. genannt) Anforderungen
an einzelne Bereiche der Speisenverpflegung in Einrich-
tungen mit Gemeinschaftsgastronomie in Form von detail-
lierten Anforderungsprofilen abgehandelt.

1.1 Allgemeines
Diese Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen gelten
nur in Verbindung mit den jeweiligen Besonderen Güte-
und Prüfbestimmungen.

1.2 Mitgeltende Vorschriften, Gesetze und
Richtlinien

Die nachfolgenden Vorschriften, Gesetze, Normen und
Richtlinien gelten in den Abschnitten, die sich auf den Gel-
tungsbereich der Allgemeinen und Besonderen Güte- und
Prüfbestimmungen beziehen. Diese Aufstellung erhebt
keinen Anspruch auf Rechtssicherheit. In jeweils aktueller
Fassung sind einzuhalten:

– VERORDNUNG (EG) Nr. 178/2002 zur Festlegung der all-
gemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebens-
mittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde
für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Ver-
fahren zur Lebensmittelsicherheit,

– VERORDNUNG (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhy-
giene,

– VERORDNUNG (EG) Nr. 853/2004 mit spezifischen Hygi-
enevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs,

– VERORDNUNG (EU) Nr. 1169/2011 betreffend die Infor-
mation der Verbraucher über Lebensmittel (LMIV),

– VERORDNUNG (EU) 2017/2158 der Kommission vom 20.
November 2017 zur Festlegung von Minimierungsmaß-
nahmen und Richtwerten für die Senkung des Acryla-
midgehalts in Lebensmitteln,

– LMIDV - Verordnung zur Durchführung unionsrecht-
licher Vorschriften betreffend die Information der Ver-
braucher über Lebensmittel,

– VERORDNUNG (EG) Nr. 37/2005 zur Überwachung der
Temperaturen von tief gefrorenen Lebensmitteln in Be-
förderungsmitteln sowie Einlagerungs- und Lagerein-
richtungen

– Infektionsschutzgesetz,

– ZZulV - Verordnung über die Zulassung von Zusatzstof-
fen zu Lebensmitteln zu technologischen Zwecken

– LMHV - Verordnung über Anforderungen an die Hygiene
beim Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen von
Lebensmitteln,

– LFGB - Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Fut-
termittelgesetzbuch,

– DIN 10506 Lebensmittelhygiene - Gemeinschaftsver-
pflegung,

– DIN 10508 Lebensmittelhygiene - Temperaturen für Le-
bensmittel,

– DIN 10514 Lebensmittelhygiene - Hygieneschulung,

– DIN 10516 Lebensmittelhygiene - Reinigung und Desin-
fektion,

– DIN 10523 Lebensmittelhygiene - Schädlingsbekämp-
fung im Lebensmittelbereich,

– DIN 10526 Lebensmittelhygiene - Rückstellproben in
der Gemeinschaftsverpflegung,

– DIN 10536 Lebensmittelhygiene - Cook & Chill-Verfah-
ren – Hygieneanforderungen,

– D-A-CH Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr,

– Das Rationalisierungsschema 2004 BDEM, Deutsche
Adipositas Gesellschaft, DAEM, DGE, DGEM, VDD und
VDOE

2 Allgemeine Güte- und
Prüfbestimmungen

Die Anforderungen an die Leistungen ergeben sich aus den
in den Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen genann-
ten Anforderungskatalogen.

3 Überwachung
3.1 Allgemeines
Die Überwachung gliedert sich in:

– Erstprüfung,

– Eigenüberwachung,

– Fremdüberwachung,

– Wiederholungsprüfung

3.2 Erstprüfung
Die Auftragserteilung für die Erstprüfung erfolgt mit Be-
antragung durch den Antragsteller bei der GEK e.V. Die
Erstprüfung als Voraussetzung für die Verleihung des RAL
Gütezeichens umfasst den Nachweis der Einhaltung der
Allgemeinen sowie der jeweils zutreffenden Besonderen
Güte- und Prüfbestimmungen. Die Prüfung wird durch
einen Sachverständigen der GEK e.V. durchgeführt. Das
Prüfverfahren beinhaltet neben der Begehung des ent-
sprechenden Objektes die Prüfung aller relevanten schrift-
lichen Unterlagen.

3.3 Eigenüberwachung
Jeder Gütezeichenbenutzer hat zur Einhaltung der Güte-
und Prüfbestimmungen eine kontinuierliche und jeder-
zeit reproduzierbare Eigenkontrolle aller gütegesicherten
Leistungen durchzuführen.
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Güte- und Prüfbestimmungen

Jedem Gütezeichenbenutzer liegen die von der GEK e.V.
zur Verfügung gestellten entsprechenden Checklisten vor,
die quartalsweise auszufüllen sind. Etwaige festgestell-
te Mängel sind umgehend zu beseitigen. Die Checklisten
müssen jeweils für zwei zurückliegende Jahre aufbewahrt
und bei der Fremdprüfung lückenlos vorgelegt werden.

3.4 Fremdüberwachung
Die Fremdprüfung dient der Feststellung, ob die Allgemei-
nen und jeweiligen Besonderen Güte- und Prüfbestimmun-
gen sowie die für die ordnungsgemäße Durchführung der
Prüfungen festgelegten Anforderungen vom Gütezeichen-
benutzer noch erfüllt werden. Die Fremdüberwachung ist
von einem durch den Güteausschuss der Gütegemein-
schaft beauftragten Fremdprüfer regelmäßig im Betrieb
des Gütezeichenbenutzers durchzuführen und ist generell
ohne vorherige Ankündigung möglich. In der Regel erfolgt
diese Fremdüberwachung mindestens alle zwei Jahre.

3.5 Wiederholungsprüfung
Werden im Rahmen der Fremdüberwachung vom beauf-
tragten Fremdprüfer Mängel in der Gütesicherung gemäß
der Allgemeinen und jeweiligen Besonderen Güte- und
Prüfbestimmungen beim Gütezeichenbenutzer festge-
stellt, so hat er diese, unbenommen der Ausfertigung ei-
nes entsprechenden Prüfberichtes, umgehend der Güte-
gemeinschaft zu melden.

Hierauf kann der Vorstand der Gütegemeinschaft im Be-
nehmen mit dem Güteausschuss eine Wiederholungsprü-
fung anordnen, wobei Zeitpunkt, Inhalt und Umfang dieser
Prüfung vom Güteausschuss der Gütegemeinschaft fest-
gelegt werden.

Wird auch die Wiederholungsprüfung nicht bestanden, so
können vom Vorstand der Gütegemeinschaft im Beneh-
men mit dem Güteausschuss weitere Maßnahmen gemäß
Abschnitt 6 der Durchführungsbestimmungen ergriffen
werden.

3.6 Prüfkosten
Die Kosten jeder durchgeführten Prüfung oder Überwa-
chung sind vom Antragsteller bzw. Gütezeichenbenutzer
gemäß der aktuell gültigen Beitrags- und Gebührenord-
nung der Gütegemeinschaft Ernährungs-Kompetenz e.V.
zu tragen.

3.7 Prüf- und Überwachungsberichte
Über jede vom beauftragten Fremdprüfer durchgeführte
Prüfung ist ein Prüfbericht anzufertigen. Der Antragstel-
ler bzw. Gütezeichenbenutzer und die Geschäftsstelle der
Gütegemeinschaft erhalten eine Ausfertigung des Prüfbe-
richtes zugesandt.

4 Kennzeichnung
Leistungen, die gemäß den Allgemeinen und jeweiligen
Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen erbracht wor-
den sind und für die das Gütezeichen der Gütegemein-
schaft verliehen worden ist, können mit dem nachfolgend
abgebildeten Gütezeichen gekennzeichnet werden:

Das Gütezeichen ist mit dem entsprechenden leistungsbe-
zogenen Zusatz gemäß der Besonderen Güte- und Prüfbe-
stimmungen zu ergänzen.

Für die Verleihung und Führung des Gütezeichens gelten
ausschließlich die Durchführungsbestimmungen der Gü-
tegemeinschaft Ernährungs-Kompetenz e.V.

5 Änderungen
Änderungen der Allgemeinen und jeweiligen Besonderen
Güte- und Prüfbestimmungen, auch redaktioneller Art, be-
dürfen zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen schriftlichen
Zustimmung von RAL. Sie werden durch Mitteilung des
Vorstandes an die Benutzer des Gütezeichens nach einer
angemessenen Übergangsfrist vom Vorstand der Gütege-
meinschaft nach vorheriger Zustimmung der Mitglieder-
versammlung in Kraft gesetzt.

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche
Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die An-
gaben auf Angehörige aller Geschlechter.
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Güte- und Prüfbestimmungen

1-1 Geltungsbereich
Diese Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen gelten
für Kompetenz richtig Essen in Kliniken mit den Zielgrup-
pen Akutkrankenhäuser und Rehabilitationskliniken.

1-1.1 Besonderes
Diese Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen gelten
nur in Verbindung mit den Allgemeinen Güte- und Prüf-
bestimmungen.

1-2 Besondere Güte- und
Prüfbestimmungen

1-2.1 Personal – Qualifikation
Mindestens eine Fachkraft mit einer der folgenden Berufs-
bezeichnungen ist angestellt:

– Diätassistent,

– Oecotrophologe (Dipl., M.Sc., B.Sc.) und Absolventen
fachverwandter Studiengänge, die anerkannt sind ge-
mäß der Rahmenvereinbarung zur Qualitätssicherung
in der Ernährungsberatung und Ernährungsbildung in
Deutschland,

– Ernährungsmediziner.

Weitere Qualifikationen können gegebenenfalls nach Ein-
zelfallprüfung durch den Güteausschuss anerkannt wer-
den.

Voraussetzung für die Gütezeichenbenutzung ist die konti-
nuierliche Fortbildung der Fachkräfte. Es wird eine Anzahl
von 16 Fortbildungspunkten innerhalb von zwei Jahren ge-
fordert, die von den angestellten Fachkräften insgesamt
zu erzielen ist. Inhalt dieser Fortbildungen sind z.B. er-
nährungsspezifische und lebensmittelrechtliche Themen.
Ein Fortbildungspunkt entspricht dabei einer Unterrichts-
einheit von 45 Minuten einer anerkannten Maßnahme. Die
Mindestpunktzahl kann durch eine oder mehrere Fortbil-
dungsmaßnahmen erreicht werden und ist durch Teilnah-
mebescheinigungen nachzuweisen.

Alle mit der Zubereitung und Ausgabe der Speisen be-
schäftigten Personen nehmen einmal im Jahr an der Fol-
gebelehrung nach §43 IfSG und einer Hygieneschulung
gemäß VO (EG) 852/2004 teil.

1-2.2 Hygiene-Management
Jeder Gütezeichenbenutzer muss die rechtlich geforder-
ten hygienischen Mindestmaßnahmen einhalten. Es müs-
sen Rückstellproben der Speisen genommen und 14 Tage
adäquat gelagert werden. Außerdem muss ein auf den
Betrieb zugeschnittenes Konzept zum Krisenmanagement
sowie ein entsprechendes HACCP-Konzept vorliegen. Do-
kumentationen über die Reinigung der Räumlichkeiten,
der Wareneingangskontrolle, der Temperaturen der Kühl-/
Tiefkühleinrichtungen und der Temperaturen der Speisen
sowie ein Schädlingsmonitoring müssen durchgeführt
werden. Die Rückverfolgbarkeit der Lebensmittel ist si-
cherzustellen. Von der Bestellung der Produkte bis zur
Ausgabe der Speisen muss die Information der enthalte-
nen Allergene lückenlos dokumentiert werden.

1-2.3 Produktions-Management
Die Produktion und Ausgabe der angebotenen Speisen
muss jederzeit durch eine der o.g. Fachkräfte kontrolliert
werden. Rezepturen für alle Komponenten der Schwer-
punktkostformen müssen vorliegen und nährwertberech-
net sein.

Anmerkung: In der Regel sind die Schwerpunktkostfor-
men: Vollkost, energiereduzierte Kost und vegetarische
Kost. Je nach Indikationen des jeweiligen Betriebes kön-
nen diese Schwerpunktkostformen abweichen.

Weitere wissenschaftlich gesicherte ernährungstherapeu-
tische Kostformen müssen im Bedarfsfall gereicht werden.

Die zu berechnenden Nährwerte/Inhaltsstoffe müssen an
die gesetzlichen Vorschriften für verpackte Lebensmittel
angelehnt sein. Es muss auf Grundlage aktueller Anzahl
der Verpflegungsteilnehmer nach Rezepturen gekocht
werden. Die Produktion und ggf. Regeneration der Speisen
muss nachweislich unter produktspezifischen, nährstoff-
schonenden und zielgruppengerechten Aspekten erfolgen.
Die Einhaltung definierter Temperaturen und Warmhal-
tezeiten der Speisen ist sicherzustellen. Die Kalibrierung
erfolgt anhand definierter Portionsgrößen.

Die Zubereitung der Speisen muss durch überwiegend fet-
tarme Verfahren unter sparsamem Einsatz von Jodsalz so-
wie Raps- und/oder Olivenöl und Kräutern erfolgen. Dem
Verpflegungsteilnehmer muss die Möglichkeit gegeben
werden, Einfluss auf die Portionierung zu nehmen.

1-2.4 Speiseplanung
1-2.4.1 Lebensmittel-Angebote - Kostformen

Das Lebensmittel-Angebot muss nicht nur eine ernäh-
rungsphysiologisch vorteilhafte Auswahl an Speisen,
sondern auch kulturspezifische, religiöse, vegetarische
und regionale Essgewohnheiten berücksichtigen. Um ein
abwechslungsreiches Speisenangebot garantieren zu
können, sollte der Menüzyklus mindestens 4 Wochen be-
tragen und saisonal angepasst sein. Die Speisenplanung
berücksichtigt Aspekte einer nachhaltigen Ernährung. Le-
bensmittel aus fairem Handel und ökologischer Erzeugung
ergänzen das Angebot.

Individuelle Abneigungen, diätetische Erfordernisse, Un-
verträglichkeiten und der körperliche Zustand des Essen-
steilnehmers müssen interdisziplinär kommuniziert und
beachtet werden.

Der Patient muss die Möglichkeit haben, bei der Zusam-
menstellung der Komponenten zu wählen. Neben den drei
Hauptmahlzeiten müssen täglich ein bis zwei Zwischen-
mahlzeiten bei Bedarf angeboten werden.

Je nach zu verpflegender Risikogruppe muss das Angebot
von folgenden Lebensmitteln mit besonders hohem mik-
robiologischen Gefahrenpotential ausgeschlossen werden:

Tierische Lebensmittel:

– Milchprodukte (z. B. Butter, Milchmischgetränke und
Nachspeisen) und Weichkäse aus Rohmilch,

– Sauermilchkäse und Weichkäse aus pasteurisierter
Milch, der mit Oberflächenschmiere (Gelb- und/oder
Rotschmiere) hergestellt wurde (z. B. Harzer, Mainzer,
Ölmützer Quargel, Limburger, Munster),

Besondere Güte- und Prüfbestimmungen
Kompetenz richtig Essen in Kliniken RAL-GZ 110/1
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– im GV-Betrieb selbst hergestelltes Speiseeis,

– frisches Mett, Tatar und ähnliche rohe Hackfleischzube-
reitungen sowie rohe Fleischzuschnitte wie Carpaccio,

– streichfähige, schnell gereifte Rohwürste (z. B. frische
Mettwurst, Teewurst, Braunschweiger),

– unverarbeitete Fischereierzeugnisse oder Schalentiere
(z. B. Sushi, Austern),

– heiß oder kalt geräucherte Fischereierzeugnisse (z. B.
Räucherlachs, geräuchertes Forellenfilet),

– Graved Lachs.

Pflanzliche Lebensmittel:

– Sprossen,

– Tiefkühlbeeren.

Folgende Produkte dürfen nicht im Angebot enthalten sein:

– Lebensmittel, die gentechnisch veränderte Organismen
enthalten,

– mit ionisierenden Strahlen behandelte Lebensmittel,

– Lebensmittelimitate.

1-2.4.2 Speiseplan
Der Speiseplan muss im Vorfeld barrierefrei zugängig
sein und die Schriftgröße muss mindestens Arial 8 ent-
sprechen. Die Deklaration der kennzeichnungspflichtigen
Zusatzstoffe und Allergene muss nach aktuellen gesetz-
lichen Bestimmungen ausgeführt werden. Alkoholhaltige
Speisen müssen gekennzeichnet sein. Es dürfen keine
Phantasienamen ohne Erläuterungen für die angebotenen
Gerichte verwendet werden. Bei Fisch, Fleisch- und Wurst-
waren muss die verarbeitete Tierart benannt oder gekenn-
zeichnet werden.

1-2.5 Verpflegungskonzept
Es muss ein Verpflegungskonzept vorliegen. Dieses muss
Informationen zum Speisenangebot, zur Organisation der
Verpflegung und zur Ernährungstherapie beinhalten.

1-2.6 Verpflegungsgremium
Im Zuge eines verantwortungsvollen Schnittstellenma-
nagements müssen regelmäßige Zusammenkünfte eines
Verpflegungsgremiums stattfinden. Mitglieder des Ver-
pflegungsgremiums sind z.B. Vertreter aus den Bereichen
Verpflegung, Pflege und Qualitätsmanagement.

1-2.7 Ernährungsmanagement
Ernährungsberatungen und -therapien dürfen ausschließ-
lich durch qualifizierte Ernährungsfachkräfte (gemäß der
Rahmenvereinbarung zur Qualitätssicherung in der Er-
nährungsberatung und Ernährungsbildung in Deutsch-
land) durchgeführt werden und müssen gemäß Vorgaben
und Erkenntnissen therapeutischer Verhaltensmodifikati-
on und aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen erfol-
gen. Sie müssen auf den Grundlagen anerkannter Fach-
gesellschaften und Leitlinien beruhen. Ein beschreibendes
Therapiekonzept muss vorliegen. Die Beratungen und
Therapien werden dokumentiert und interdisziplinär kom-
muniziert. Es sind Maßnahmen zu ergreifen um einer dro-
henden oder manifestierten Fehl- und/oder Mangelernäh-
rung während des Aufenthaltes zu begegnen.

1-2.8 Nährwertberechnung
Die RAL Gütesicherung fordert berechnete Nährwerte
für drei Schwerpunktkostformen. In der Regel sind dies
Vollkost, energiereduzierte Kost und vegetarische Kost.
Je nach Indikationen der jeweiligen Klinik können diese
Schwerpunktkostformen abweichen.

Für diese Kostformen müssen festgelegte Nährwerte
(angelehnt an die gesetzlichen Vorschriften für verpackte
Ware) berechnet werden. Anzugeben ist der Durchschnitt
des Speiseplanzyklus bezogen auf einen Tag.

Anmerkung: Die Ergebnisse der Nährwertberechnungen
befähigen die Ernährungsfachkraft zur fachkundigen In-
terpretation und ggf. zu Modifikationsmaßnahmen im Sin-
ne gesundheitsbewusster Speisenangebote.

1-2.9 Marketing
Im Rahmen einer patientenorientierten Feedbackkultur
müssen regelmäßig Zufriedenheitsbefragungen durchge-
führt und ausgewertet werden.

Das Schild mit dem Gütezeichen Kompetenz richtig Essen
sowie die aktuelle Verleihungsurkunde sind an gut sicht-
barer Stelle auszuhängen. Die Website des Gütezeichen-
benutzers muss Informationen zum RAL Gütezeichen inkl.
Gütezeichen-Grafik und Verlinkung zu www.gek-ev.de
enthalten. Informationsmaterial beinhaltet Informationen
zum RAL Gütezeichen und Grafik.

1-3 Überwachung
Für die Regularien der Überwachung (Erstprüfung, Eigen-
überwachung, Fremdüberwachung und Wiederholungs-
prüfung) gilt Abschnitt 3 der Allgemeinen Güte- und Prüf-
bestimmungen.

1-4 Kennzeichnung
Für die Kennzeichnungsmodalitäten gilt Abschnitt 4 der
Allgemeinen Güte- und Prüfbestimmungen. Die Kenn-
zeichnung gütegesicherter Leistungen erfolgt mit dem
Gütezeichen der Gütegemeinschaft in Verbindung mit dem
leistungsbezogenen Zusatz gemäß nachfolgender Zei-
chenabbildung

RAL-GZ 110/1

1-5 Änderungen
Für Änderungen gilt Abschnitt 5 der Allgemeinen Güte-
und Prüfbestimmungen.
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Durchführungsbestimmungen

1 Gütegrundlage
Die Gütegrundlage für das Gütezeichen besteht aus den
Allgemeinen und jeweiligen Besonderen Güte- und Prüf-
bestimmungen Kompetenz richtig Essen. Diese werden in
Anpassung an die Entwicklungen in der Gemeinschafts-
verpflegung und entsprechend ernährungswissenschaftli-
cher Erkenntnisse ergänzt und weiterentwickelt.

2 Verleihung des Gütezeichens
2.1 Die Gütegemeinschaft Ernährungs-Kompetenz e.V.,
im Folgenden kurz GEK e.V. genannt, verleiht auf Antrag
das Recht zur Führung des RAL Gütezeichen Kompetenz
richtig Essen in Verbindung mit dem jeweiligen leistungs-
bezogenen Zusatz an Einrichtungen mit Gemeinschafts-
verpflegung und Speisenproduzenten. Das Gütezeichen
dient als Nachweis dafür, dass die Einhaltung der Allge-
meinen und jeweils zutreffenden Besonderen Güte- und
Prüfbestimmungen sichergestellt ist und dies durch Be-
auftragte der GEK e. V. zusätzlich überwacht wird.

2.2 Der Antrag auf Verleihung des Gütezeichens ist
schriftlich an die Geschäftsstelle der GEK e. V. zu richten.
Dem Antrag ist der unterschriebene Verpflichtungsschein
(Muster 1) beizufügen.

2.3 Der Antrag und die Voraussetzungen zur Gütezeichen-
verleihung werden durch den Güteausschuss der GEK e. V.
geprüft.

Der Güteausschuss prüft unangemeldet die Leistungen
des Antragstellers gemäß den Allgemeinen und jeweiligen
Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen. Hierzu be-
auftragt er einen Sachverständigen oder eine anerkannte
Prüfstelle. Die Beauftragten überprüfen die Leistungen des
Antragstellers auf Übereinstimmung mit den Allgemeinen
und jeweiligen Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen
und fordern die in der Gütegrundlage erwähnten Unterla-
gen zur Einsicht an. Über das Prüfergebnis wird von der
Prüfstelle ein Bericht angefertigt. Dieser Bericht wird an
die Geschäftsstelle der Gütegemeinschaft versandt, der
Antragsteller erhält eine Kopie für seine Unterlagen.

2.4 Fällt die Prüfung positiv aus, verleiht der Vorstand der
Gütegemeinschaft dem Antragsteller auf Vorschlag des
Güteausschusses das Gütezeichen in Verbindung mit dem
jeweiligen leistungsbezogenen Zusatz. Die Verleihung wird
beurkundet (Muster 2).

Fällt die Prüfung negativ aus, stellt der Güteausschuss
den Antrag unter Angabe einer schriftlichen Begründung
zurück. Der Antragsteller kann nach Beseitigung der fest-
gestellten Mängel erneut einen Verleihungsantrag stellen.

3 Gütebestimmungen
3.1 Die Allgemeinen und jeweils zutreffenden Besonde-
ren Güte- und Prüfbestimmungen können bedarfsgemäß
ergänzt und weiterentwickelt werden. Derartige Ände-
rungen - auch redaktioneller Art - bedürfen der Zustim-
mung durch RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und
Kennzeichnung e.V. Sie treten in angemessener Frist nach
Bekanntgabe an die Gütezeichennutzer in Kraft.

4 Benutzung des Gütezeichens
4.1 Gütezeichenbenutzer dürfen das Gütezeichen nur für
Produkte verwenden, die den Allgemeinen und jeweiligen
Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen entsprechen.

Der GEK e. V. als Zeichenträger steht das alleinige Recht
zu, Kennzeichnungsmittel des zutreffenden Gütezeichens
(Metallprägung, Prägestempel, Druckstock, Siegelmar-
ken, Gummistempel u. ä.) an die Gütezeichennutzer aus-
zugeben oder ihnen deren Herstellung zu genehmigen.

4.2 Auf Speisenkarten oder sonstigen Leistungsverzeich-
nissen der Gütezeichenbenutzer muss das zutreffende
Gütezeichen Kompetenz richtig Essen aufgedruckt sein
mit dem folgenden oder ähnlichem erklärenden Text: „Die
gütegesicherten Leistungen / Angebote dieses Betriebes
stehen unter der Kontrolle der Gütegemeinschaft Ernäh-
rungs-Kompetenz e.V., Düsseldorf“.

4.3 Für den Gebrauch des Gütezeichens in der Werbung
kann der Vorstand auf Vorschlag des Güteausschusses
besondere Vorschriften erlassen, um die Lauterkeit des
Wettbewerbs zu wahren oder missbräuchliche Güte-
zeichennutzung zu verhindern.

4.4 Gütezeichenbenutzer verpflichten sich, beim Aus-
scheiden oder bei Entzug des Gütezeichennutzungsrech-
tes die im Besitz befindliche Verleihungsurkunde und die
Kennzeichnungsmittel des Gütezeichens ohne Anspruch
auf Rückerstattung irgendwelcher Art zurückzugeben,
ebenso Werbeeinträge und alle auf das Gütezeichen hin-
weisende Eintragungen zu löschen. Das gleiche gilt, wenn
das Recht, das Gütezeichen zu benutzen, auf andere Weise
erloschen ist.

5 Überwachung
5.1 Die GEK e. V. ist berechtigt und verpflichtet, die Ein-
haltung der Allgemeinen und jeweils zutreffenden Beson-
deren Güte- und Prüfbestimmungen und die sich aus dem
Satzungswerk der GEK e. V. ergebenden Gütezeichenbe-
nutzungsbedingungen zu überwachen.

5.2 Jeder Gütezeichenbenutzer hat durch eine kontinu-
ierliche Eigenüberwachung sicherzustellen, dass die unter
Anwendung des Gütezeichens angebotenen Leistungen
den Allgemeinen und jeweils zutreffenden Besonderen
Güte- und Prüfbestimmungen entsprechen. Er unterwirft
sich den Überwachungsprüfungen durch Bevollmächtigte
des Güteausschusses.

5.3 Die vom Güteausschuss beauftragten Prüfer können
im Betrieb des Gütezeichenbenutzers jederzeit unange-
meldet Überwachungsprüfungen vornehmen und den Be-
trieb während der Betriebsstunden besichtigen. Die für die
Prüfung notwendigen Dokumentationen sind dem Prüfer
zugänglich und einsehbar zu machen. Die Prüfbevollmäch-
tigten sind zur Wahrung des Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisses des Gütezeichenbenutzers verpflichtet.

5.4 Über jedes Prüfergebnis ist von dem Prüfbevoll-
mächtigten des Güteausschusses ein Bericht an die Ge-
schäftsstelle abzugeben. Über das Prüfergebnis wird der
Gütezeichennutzer in Form eines schriftlichen Berichtes
informiert.

Durchführungsbestimmungen für die Verleihung und Führung des
Gütezeichens Kompetenz richtig Essen
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5.5 Die Prüfung ist bei unzureichendem Ergebnis auf Wei-
sung des Güteausschusses zu wiederholen. Eine Wieder-
holungsprüfung kann auch auf Wunsch des Gütezeichen-
benutzers erfolgen.

5.6 Die Kosten durchzuführender Prüfungsmaßnahmen
hat der Gütezeichenbenutzer zu tragen. Dies trifft auch für
Wiederholungsprüfungen zu.

5.7 Die Selbstverantwortung des Gütezeichenbenutzers
schließt eine Haftung der GEK e. V. oder ihrer Organe für
die gütegesicherten Angebote und Leistungen der Güte-
zeichenbenutzer aus.

5.8 Werden gütegesicherte Angebote und Leistungen sei-
tens Dritter unberechtigt beanstandet, trägt der Beanstan-
dende die entstehenden Prüfkosten; werden sie zu Recht
beanstandet, trägt sie der betroffene Gütezeichenbenutzer.

6 Ahndung von Verstößen
6.1 Bei Verstößen gegen die Allgemeinen oder jeweiligen
Besonderen Güte- und Prüfbestimmungen, gegen die Ver-
eins-Satzung der GEK e. V., gegen die Gütezeichen-Sat-
zung oder gegen die Durchführungsbestimmungen nebst
Mustern kann der Güteausschuss folgende Ahndungs-
maßnahmen veranlassen:

6.1.1 eine Belehrung und/oder eine Verwarnung ausspre-
chen,

6.1.2 eine Vermehrung vorgesehener Überwachungsprü-
fungen für einen bestimmten Zeitraum zu Lasten des Gü-
tezeichenbenutzers anordnen,

6.1.3 die Zahlung einer Vertragsstrafe je nach Umfang
des Verschuldens bis zur Höhe von € 25.000,-- zu Gunsten
der GEK e. V. verhängen,

6.1.4 die Berechtigung zur Führung des Gütezeichens be-
fristet oder dauernd entziehen.

6.2 Eine Verwarnung wird ausgesprochen und/oder ver-
mehrte Prüfungen werden angeordnet und/oder eine Ver-
tragsstrafe verhängt, wenn bei Überwachungsprüfungen
Abweichungen von den Allgemeinen und jeweiligen Be-
sonderen Güte- und Prüfbestimmungen oder ein Verstoß
gemäß Abschnitt 6.1 der Durchführungsbestimmungen
festgestellt wurde. Die Gütezeichenbenutzer verpflichten
sich zur Zahlung der Vertragsstrafe innerhalb von zwei
Wochen nach Zustellung des Ahndungsbescheides.

6.3 Die Berechtigung zur Führung des Gütezeichens wird
befristet oder dauernd entzogen, wenn seitens des Güte-
zeichenbenutzers schwerwiegend oder wiederholt gegen
die Allgemeinen und jeweils zutreffenden Besonderen
Güte- und Prüfbestimmungen oder gegen die aus dem
Satzungswerk der GEK e. V. resultierenden Zeichenbenut-
zungsbedingungen verstoßen wurde.

6.4 Der Güteausschuss kann Ahndungsmaßnahmen be-
schließen, wenn der Gütezeichenbenutzer Prüfungen ver-
zögert oder behindert.

6.5 In dringenden Fällen kann der Güteausschuss-Vorsit-
zende einem Gütezeichenbenutzer die Führung des Güte-

zeichens mit sofortiger Wirkung vorläufig entziehen. Eine
derartige Maßnahme ist vom Güteausschuss innerhalb von
28 Tagen entweder zu bestätigen oder aufzuheben.

6.6 Bevor einem Gütezeichenbenutzer das Recht zur Gü-
tezeichenbenutzung entzogen wird, muss dem Betroffe-
nen unter Fristsetzung von vier Wochen Gelegenheit zur
Äußerung gegenüber der GEK e. V. gegeben werden.

7 Beschwerde
Gegen einen Ahndungsbescheid kann vom betroffenen Gü-
tezeichenbenutzer innerhalb von vier Wochen nach Zustel-
lung des Bescheides beim Güteausschuss der GEK e. V.
Beschwerde eingelegt werden.

Die Beschwerde verpflichtet den Güteausschuss zur noch-
maligen Prüfung des Ahndungsbeschlusses und der dazu
vorgelegenen Gründe. Zur Vorprüfung der Beschwerde
kann der Güteausschuss Beauftragte bestimmen.

8 Wiederverleihung
Erst nach einer Frist von drei Monaten nach Entzug der
Gütezeichenbenutzung kann eine Wiederverleihung des
Gütezeichens beantragt werden. Das Verfahren wird nach
Abschnitt 2 der Durchführungsbestimmungen durchge-
führt. Der Güteausschuss kann in solchen Fällen besonde-
re Vorschriften der Bewährung festlegen.

9 Schutz des Gütezeichens
9.1 Die Gütezeichenbenutzer verpflichten sich, zum
Schutze des Gütezeichens gegen Störungen und Beein-
trächtigung des Gütezeichens beizutragen, die vorge-
schriebene Mitteilung über bekannt gewordene Verstöße
unverzüglich vorzunehmen und nach Möglichkeit beweis-
kräftige Unterlagen beizufügen, damit Missbrauch und
Verletzung auf geeignete Weise von der GEK e. V. verfolgt
werden können.

9.2 Bei unrechtmäßiger Benutzung oder Weitergabe des
Gütezeichens wird für den Gütezeichenbenutzer eine Ver-
tragsstrafe in Höhe von bis zu € 25.000,-- für jeden Einzel-
fall fällig.

10 Änderungen
Diese Durchführungsbestimmungen nebst Mustern (Ver-
pflichtungsschein gemäß Muster 1, Verleihungsurkunde je
nach Spezifikation gemäß Muster 2) sind von RAL aner-
kannt. Änderungen, auch redaktioneller Art, bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung von RAL.

Änderungen treten in angemessener Frist, nachdem sie
vom Vorstand der GEK e. V. bekannt gemacht worden sind,
in Kraft.




